
Stadt Tornesch 

 

UMWELTBERICHT 

gemäß § 2 a (2) BauGB zur 

41. F-Planänderung  
 

„Businesspark Tornesch – Erweiterung nördlich Asperhorner Weg“ 
 

Fassung vom 22. September 2015 
 

 
 

Übersichtsplan  (ohne Maßstab) 
 
 
 
 



Stadt Tornesch 2 Umweltbericht 

im Kreis Pinneberg  zur 41. F-Planänderung 

INHALT 

1.  EINLEITUNG 3  

1.1  KURZDARSTELLUNG DES INHALTS UND DER WICHTIGSTEN ZIELE 
DER F-PLANÄNDERUNG ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

1.1.1 Abgrenzung des Geltungsbereiches .............................................................................. 3 

1.1.2 Ziele und Inhalte der F-Planänderung ........................................................................... 3 

1.2  UMWELTSCHUTZZIELE AUS FACHGESETZEN UND FACHPLÄNEN UND 
IHRE BERÜCKSICHTIGUNG ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

1.2.1 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen ........................................................................... 4 

1.2.2 Umweltschutzziele aus Fachplänen .............................................................................. 5 

1.2.3 Berücksichtigung der Umweltschutzziele....................................................................... 5 

2.  BESCHREIBUNG DES DERZEITIGEN UMWELTZUSTANDES UND 
BEWERTUNG DER GEPLANTEN UMWELTAUSWIRKUNGEN 6  

2.1  SCHUTZGUT MENSCH ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

2.1.1 Lärm .............................................................................................................................. 6 

2.1.2 Erholung........................................................................................................................ 6 

2.1.3 Schutzgut Pflanzen und Tiere ....................................................................................... 7 

2.1.4 Schutzgut Boden ......................................................................................................... 10 

2.1.5 Schutzgut Wasser ....................................................................................................... 10 

2.1.6 Schutzgut Luft und Klima ............................................................................................ 11 

2.1.7 Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild ...................................................................... 12 

2.1.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter ................................................................................. 14 

2.1.9 Wechselwirkungen ...................................................................................................... 14 

2.2  PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI 
NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15  

2.3  MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM 
AUSGLEICH DER NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15  

2.3.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung .......................................................... 15 

2.3.2 Maßnahmen zum Ausgleich ........................................................................................ 15 

2.4  ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16  

3.  ZUSÄTZLICHE ANGABEN 17  

3.1  VERWENDETE TECHNISCHE VERFAHREN UND HINW EISE AUF 
SCHWIERIGKEITEN .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17  

3.2  MASSNAHMEN ZUR ÜBERW ACHUNG ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17  

3.3  ZUSAMMENFASSUNG ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17  

3.3.1 Inhalt und Ziele der F-Planänderung ........................................................................... 17 

3.3.2 Bestehende Situation .................................................................................................. 17 

3.3.3 Entwicklung des Umweltzustandes ............................................................................. 18 

3.3.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich ................................. 18 

 



Stadt Tornesch 3 Umweltbericht 

im Kreis Pinneberg  zur 41. F-Planänderung 

1.  E INLEITUNG 

1.1 KURZDARSTELLUNG DES INHALTS UND DER WICHTIGSTEN ZIELE 
DER F-PLANÄNDERUNG  

1.1.1 Abgrenzung des Geltungsbereiches 

Der Plangeltungsbereich der 41. F-Planänderung umfasst ein ca. 9,2 ha großes Ge-
lände, das sich am äußersten östlichen Rand des Stadtgebietes. Das Gebiet liegt zwi-
schen der Kreisstraße 21 (Straße „Oha“), zugleich die Stadtgrenze, und der Lise-
Meitner-Allee. Die Nordwestseite wird von einem Redder (Försterkamp) begrenzt, im 
Südosten reicht das Gebiet bis an den Asperhorner Weg heran. Die Nordostgrenze 
des Geltungsbereiches an der K 21 stellt zugleich die Grenze zur Nachbargemeinde 
Ellerhoop dar. 

1.1.2 Ziele und Inhalte der F-Planänderung 

Geplante Nutzung 

Die gewerblichen Flächen des Businesspark Tornesch sind nahezu erschöpft. Noch 
vorhandene unbebaute Flächen wurden größtenteils bereits an Unternehmen mit dem 
Zweck der Bebauung veräußert. Im unmittelbaren Umfeld des Businessparks und 
dreiseitig von diesem umschlossen befindet sich eine landwirtschaftlich genutzte Flä-
che, die dem angrenzenden Geflügelhof zugeordnet ist und die ursprünglich für die Ge-
flügel-Freilandhaltung genutzt wurde. Diese Nutzung wurde aufgegeben, die Fläche 
wird seit einigen Jahren ausschließlich als Intensivgrünland genutzt.  

Dadurch bietet sich hier eine Erweiterung der Siedlungsfläche an. Zugleich wird der 
bestehende Geflügelhof in den Geltungsbereich des Bebauungsplanes integriert, um 
den Bestand des Betriebes planungsrechtlich abzusichern und dem Betreiber weitere 
betriebszugehörige Wohngebäude zu ermöglichen.  

Planungsziel der F-Planänderung ist die landschaftsverträgliche Erweiterung des be-
stehenden Sondergebiets „Umwelttechnik und Sonderbetriebe“ zur Bereitstellung ge-
werblicher Bauflächen und die Ausweisung eines Sondergebiets „Geflügelhof“ zur pla-
nungsrechtlichen Absicherung eines bestehenden Geflügelhofes. 

Darstellungen des rechtsgültigen F-Plans 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist das Plangebiet als sonstiges Sondergebiet 
„Umwelttechnik und Sonderbetriebe“ sowie als „Fläche für die Landwirtschaft“ darge-
stellt. Rund um die bestehende Sondergebietsfläche und im Bereich des Försterkamps 
(Redder) sind Grünflächen dargestellt. Der vorhandene Geflügelhof liegt innerhalb der 
„Fläche für die Landwirtschaft“. 
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1.2 UMWELTSCHUTZZIELE AUS FACHGESETZEN UND FACHPLÄNEN 
UND IHRE BERÜCKSICHTIGUNG 

1.2.1 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen 

Im Folgenden werden die wesentlichen Umweltschutzziele aus den einschlägigen 
Fachgesetzen aufgeführt, die für den Bebauungsplan von Bedeutung sind. 

§ 1 (5) BauGB - menschenwürdige Umwelt 

„Die Bauleitpläne [...] sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern 
und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verant-
wortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das 
Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln“. 

§ 1 (6) Nr. 7 BauGB - Umweltschutz 

„Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:  
[...] die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege [...] “. 

§1a (2) BauGB - Sparsamer Umgang mit Boden 

 (2) „Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden. Dabei 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen  [...] die Mög-
lichkeiten der Entwicklung  [...] durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachver-
dichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversie-
gelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. [...] “ 

§1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) - Sicherung / Wiederherstellung der 
Bodenfunktionen 

„Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funktionen des Bodens zu sichern oder 
wiederherzustellen. [...] Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktionen als Archiv der Natur- und Kul-
turgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.“ 

§ 1a (3) BauGB - Eingriffsvermeidung; Ausgleich 

„Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
[...] sind in der Abwägung [...] zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt durch geeigne-
te Darstellungen und Festsetzungen [...] als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich. 
[...] Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen 
Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren.“ 

§ 15 / 18 BNatSchG - Eingriffsvermeidung; Ausgleich 

Der Verursacher ist nach § 15 (2) BNatSchG verpflichtet, verbleibende, unvermeidbare 
„Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen)“. Aus-
geglichen sind Eingriffe, "wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-
haushaltes in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild land-
schaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist.“ (a.a.O.) 
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§ 18 (1) „Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von 
Bauleitplänen [...] Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermei-
dung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu 
entscheiden.“ 

§ 44 BNatSchG - Artenschutz 

Die Verbote in Bezug auf besonders und / oder streng geschützte wild lebende Pflan-
zen- und Tierarten sind zu beachten. 

Bundes-Immissionsschutzgesetz (Verkehrslärmschutzverordnung BImSchV) 
und TA Lärm 

Durch die Planung ist die Ausdehnung bzw. Verlagerung einer vorhandenen, sich ggf. 
ändernden Schallquelle zu beachten. Die sich verändernde Situation ist besonders in 
Relation zur benachbarten Splittersiedlung östlich der K 21 zu betrachten. Ein ausrei-
chender Schallschutz, als Voraussetzung für gesunde Lebensverhältnisse, erfordert 
eine sachgerechte Konkretisierung dieses Ziels in der Bauleitplanung auf der Grundla-
ge immissionsschutzrechtlicher Vorgaben (insbesondere DIN 18005 [1; 2]; 18. 
BImSchV, TA Lärm). 

1.2.2 Umweltschutzziele aus Fachplänen 

Landschaftsplan  

Der Landschaftsplan der Stadt Tornesch aus 1992 stellt auf den Flächen nordwestlich 
des Geflügelhofes / südwestlich der der K 21 noch Ackerflächen dar. Der aktuelle, der-
zeit geltende F-Plan zeigt für Teilflächen hier bereits die Darstellung für Sondergebiete. 
Der knapp 20 Jahre alte L-Plan müsste prinzipiell im Geltungsbereich der jetzigen  
F-Planänderung auf den Flächen bis zur K 21 angepasst werden. Dies soll hier jedoch 
nicht geschehen, da der geänderte F-Plan, der diese Inhalte mit darstellt. 

Quelle: Landschaftsplan der Stadt Tornesch, Vorentwurf, 10. 10. 1992, Ursula Zum-
holz, Garten- und Landschaftsarchitektin, Hamburg. 

1.2.3 Berücksichtigung der Umweltschutzziele 

Um die o.g. Umweltschutzziele zu berücksichtigen, wurden folgende Fachplanungen 
erarbeitet: 

 Wasserwirtschaftliches Konzept zum B-Plan Nr. 47 – 3. Änderung 
d + p, dänekamp und partner Beratende Ingenieure VBI, Pinneberg, März 2014 

 Gutachten zu Geruchs- und  Staubimmissionen durch landwirtschaftliche Betriebe 
TÜV NORD Umweltschutz GmbH & Co. KG, Hamburg, Juni 2014 

 

Zusätzlich wird ein Bodengutachten in Auftrag gegeben um auf der Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung die Umweltfolgen auch im Hinblick auf das Schutzgut Boden ab-
schätzen zu können. Dies betrifft insbesondere den überschüssigen, abzufahrenden 
Oberboden, der voraussichtlich nicht im Plangebiet verbleiben kann. 
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2.  BESCHREIBUNG DES DERZEITIGEN UMWE LTZUSTANDES 
UND BEWERTUNG DER GE PLANTEN UMWELTAUSWIR KUN-
GEN 

2.1 SCHUTZGUT MENSCH 

2.1.1 Lärm 

Lärmbelastungen werden derzeit von folgenden Quellen verursacht: 

 öffentlicher Verkehr auf der K 21 (am Ostrand des Plangebietes) 

 Belieferungen / Abholungen auf dem Geflügelhof sowie Mitarbeiterfahrzeuge 

 
Die erst genannte Lärmquelle im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr auf der  
K 21 wird vermutlich weitgehend unverändert bleiben. Auch für den Geflügelhof sind 
signifikante Änderungen nicht zu erwarten. Im Hinblick auf das SO-U-Gebiet rückt des-
sen Ostgrenze nun weiter an die K 21 heran. Dies verringert den Abstand zu dem 
nächst gelegenen Wohnhaus in der Splittersiedlung Thiensen auf rund 100 m (Wohn-
nutzung im Außenbereich). 

Das Sondergebiet "Umwelttechnik und Sonderbetriebe" dient - unverändert - vorwie-
gend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Betrieben, Anlagen und Ein-
richtungen der Bereiche Umwelttechnik und Abfallwirtschaft sowie von Betrieben und 
Einrichtungen, die wegen der Art ihrer Nutzung und/oder Ihres (autobahnbezogenen) 
Verkehrsaufkommens nicht siedlungsnah im Achsenraum untergebracht werden kön-
nen oder sollen. 

Der maximal zulässige Flächenschalleistungspegel für die Sondergebiete „Umwelt-
technik und Sonderbetriebe“ beträgt Tags: L = 60dB(A) und Nachts: L = 45dD(A). 

Bedingt durch die beschriebene Zweckbestimmung des Gebietes und den definierten 
Schallleistungspegel ist mit einer nennenswerten oder erheblichen Veränderung der 
Lärmbelastung im Zuge der 41. F-Planänderung nicht zu rechnen. Dies ist auch des-
halb zu erwarten, da die Flächen von Westen, also von der Lise-Meitner-Allee er-
schlossen werden und eine Erschließung direkt von der K 21, wie bisher auch, nicht 
vorgesehen ist. 

2.1.2 Erholung 

Für das Schutzgut Mensch – Wohnen und Erholen – ist das Plangebiet nahezu unbe-
deutend, da es von anderen SO-Gebieten bzw. überwiegend von landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen umgeben ist oder als solches genutzt wird.  

Für die Feierabenderholung bzw. die Erholung in der freien, unbebauten Landschaft; 
beispielweise auch in Pausenzeiten für Beschäftigte, kommt dem Redder im Nordosten 
des Plangebietes eine gewisse Bedeutung zu, auch, da er eine Verbindung zwischen 
der Lise-Meitner-Allee und der Straße Oha (K 21) darstellt. 

Darüber hinaus ist das Schutzgut Mensch – Wohnen und Erholen – vor allem im Zu-
sammenhang mit dem Schutzgut Landschaftsbild / Landschaftserleben sowie dem 
Schutzgut Klima / Lufthygiene von Belang. 
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2.1.3 Schutzgut Pflanzen und Tiere 

Ackerflächen 

Im Planungsgebiet sind Ackerflächen nicht vorhanden. 

Grünland 

Der Großteil des bisher unbebauten Planungsgebietes umfasst intensiv genutzte Grün-
landflächen. 

Die Inanspruchnahme der bisher unbebauten Feldflur bedingt generell Lebensraumver-
luste für die Tier- und Pflanzenwelt. Die Grünländereien besitzen trotz der intensiven 
landwirtschaftlichen Nutzung eine gewisse, potenziell höherwertige Biotopfunktion für 
die Flora und Fauna, die verloren geht. 

Gras- und Staudenflur 

Im Zusammenhang mit den Gehölzflächen auf dem Geflügelhof, künftig private Grün-
flächen, sind Gras- und Staudenfluren im Unterholz und an den Säumen zu erwähnen. 

Gehölzstrukturen, Bäume 

Hervorzuheben sind ist vor allem der Redder im Nordosten, dessen südliche Hälfte im 
Plangebiet liegt (Försterkamp). Hier finden sich markante, großkronige Bäume, vor al-
lem Eichen, die den Raum weithin sichtbar prägen und ein weitgehend naturbelasse-
nes Refugium für die Tier- und Pflanzenwelt in der intensiv genutzten und stark über-
bauten Umgebung darstellen. 

Auf dem Gelände des Geflügelhofes ist ein ausgeprägter Gehölz- und Baumbestand 
zu finden, u.a. mit zahlreichen Kastanien im Inneren des Grundstücks und an dessen 
Nordrand sowie u.a. Erlen, Weiden, Birken, Eichen, Pappeln und Buchen, die den na-
turnahen Charakter der Grünanlage rund um das Wohnhaus des Gutsbetreibers unter-
streichen. 

Entlang der K 21 in der Nordostecke des Plangebietes sind außerdem Eichen und 
Hainbuchen nahe des Straßenrandes zu erwähnen. 

Die Gehölzbestände bleiben sämtlich erhalten. Durch einen angemessenen Abstand 
zu den geplanten Gräben für die Regenentwässerung bleiben die Bäume von direkten 
Auswirkungen unbeeinträchtigt, da das Grabenprofil vollständig außerhalb der Kronen-
traufe des Baumbestandes angelegt wird. 

Einzelne besonders markante Bäume wie vor allem der alleeartige Kastanienbestand 
auf dem Gelände des Geflügelhofes sollten innerhalb der privaten Grünfläche auf der 
Ebene der verbindlichen Bauleitplanung (B-Plan) zum Erhalt festgesetzt werden. 
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Übersichtsplan zum Umweltbericht - Knicks und Gräben, basierend auf dem B-Plan und dem  
Wasserwirtschaftskonzept (ohne M.) 

 

Knicks K 1 bis K 4 

Im Plangebiet bzw. an dessen Rändern befinden sich 4 Knicks, die sich, als Ergebnis 
der der Bestandsaufnahme im Juli 2013, kurz charakterisieren lassen: 

K1 –  Doppelknick (Redder) am Nordwestrand 
Wall vorhanden, teilweise mit Krautschicht 
Graben an der Innenseite (Nordseite) des Redders 
Großkronige Überhälter (Eichen) prägen den alleeartigen Charakter des Redders 
Wertvoller bunter Knick u.a. mit Haselnuss, Kornelkirsche, Weißdorn, Schlehe, 
Heckenkirsche, Holunder, Feldahorn, Hainbuche, Vogelbeere, Traubenkirsche, 
Zitterpappel sowie Berg- und Spitzahorn. 

K2 –  Knick am Nordostrand / an der K 21 
Wall teilweise vorhanden, degeneriert und von Gräsern überwachsen, z.T. mit 
Brombeergestrüpp, Brennnesseln (nitrophil) 
Wenige Überhälter (Eichen), sonst Hainbuche und Eichen strauchartig. 
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K3 –  Knick am Nordwestrand des Geflügelhofes 
Zweireihige Strauchpflanzung ohne Wall, teilweise mit nitrophiler Krautschicht. 
Gehölze u.a. mit Weißdorn, Weide, Holunder, Feldahorn, Rose. 

K4 –  Knick am Südwestrand des parkartigen Grundstücks des Geflügelhofes 
Wall vorhanden, teilweise mit Strauch- und Krautschicht. 
Überhälter, vielfach großkronige Eichen, prägen Eindruck des Knicks. 
 

Die Knicks bleiben, wie auch alle übrigen Gehölzbestände, vollständig erhalten und 
werden von den Planänderungen und den darauf fußenden Baumaßnahmen weder di-
rekt noch indirekt beeinträchtigt. 

Gewässer 

Auf dem parkartig angelegten Gartengrundstück des Geflügelhofes befindet sich ein 
naturnah angelegter, nahezu rechteckiger Teich, der etwa 40 m x 15 m misst (rund  
600 m²). Zudem gibt es einen kleinen Folienteich etwa 50 m südlich des großen Tei-
ches. Beide Gewässer bleiben innerhalb der festgesetzten privaten Grünfläche in ih-
rem Bestand erhalten bzw. sind von der Planänderung unberührt. 

Ein bereits angelegter Entwässerungsgraben, der am rückwärtigen Rand der bisheri-
gen SO-U-Fläche verläuft, wird auf einer Länge von 160 m verfüllt. Es handelt sich um 
einen technisch ausgebauten Graben mit Trapezprofil und nitrophilen Säumen, der 
vermutlich nach Inkrafttreten des B-Plan 47, d.h. nach 2004 angelegt wurde und etwa 
10 Jahre alt sein dürfte. 

Durch die aktuelle Neukonzeption der Flächenentwässerung werden mehr als 700 m 
Gräben für die Ableitung des Regenwassers neu angelegt, die das Gebiet in der Mitte 
durchziehen bzw. an den Außenrändern liegen.  

Vegetationsfreie und vegetationsarme Flächen 

Flächen ohne Vegetation sind vor allem auf dem Geflügelhof zu finden, meist asphal-
tiert und vorwiegend der Anlieferung und dem Abtransport von Waren dienend. Im 
Nordwesten des Geflügelhofgeländes befindet sich eine Dungplatte. 

Besondere faunistisch - floristische Lebensräume 

Insbesondere die Baum- und Gehölzstrukturen im Zuge des Redders stellen als lineare 
faunistisch - floristische Lebensräume eine wertvolle Struktur dar, die sich, unterbro-
chen durch die Lise-Meitner-Allee, nach Südwesten fortsetzt. Eingeschränkt wird diese 
potentiell noch höhere Qualität durch die isolierte Lage innerhalb bestehender Gewer-
be- bzw. So-Flächen mit entsprechend dichter Bebauung bzw. hohem Versiegelungs-
grad. Positiv hervorzuheben ist der direkte Anschluss des Redders an die Gehölzfläche 
im Nordosten außerhalb des Plangebietes, die den Lebensraum für die Tier- und 
Pflanzenwelt aufwertet. 

Geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG / § 21 LNatschG) 

Die vorhandenen Knicks sind nach dem Landesnaturschutzgesetz besonders ge-
schützt. 

Artenschutz (§ 44 ff BNatSchG) 

Artenschutzrechtliche Belange werden von der 3. B-Planänderung nicht berührt. 
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2.1.4 Schutzgut Boden 

Boden und Hydrogeologie 

Unterhalb der Deckschicht aus Oberboden sind vermutlich, analog zu den benachbar-
ten Flächen, Geschiebelehme und –mergel vorherrschend, vereinzelt sind auch Sande 
anzutreffen. Darin kann Stau- und Schichtenwasser angetroffen werden. Infolge der 
sehr geringen Wasserdurchlässigkeit des bindigen Bodens kann das Wasser zu Zeiten 
stärkerer Niederschläge örtlich und zeitweilig bis in Höhe des Geländes, u.U. sogar 
noch darüber, anstauen. 

Geomorphologie 

Aufgrund der geringen Geländebewegung ist die Topographie für die Bewertung der 
Bestandssituation innerhalb des Planungsgebietes als nachrangig zu werten. 

Eingriffe und Beeinträchtigungen 

Das Schutzgut Boden ist betroffen durch folgende unvermeidbare Eingriffe: 

 Verlust des Bodens und seiner ökologischen Funktionen durch Überbauung 

 Veränderung des Bodengefüges 

 

Dauerhafte Eingriffe durch Überbauung werden vornehmlich durch den Neubau von 
Gebäuden, Straßenverkehrsflächen sowie Flächen für den ruhenden Verkehr auf vor-
her unversiegelten Flächen, meist Grünlandflächen, verursacht. Die Überbauung hat 
den Verlust belebten Bodens mit seinen Regelungs-, Lebensraum- und Pufferfunktio-
nen zur Folge.  

Hinzu kommen temporäre Verdichtungen und Aushubmaßnahmen während der Bau-
zeit, u.a. für Leitungsverlegungen und Grabenbau, sowie die Zerstörung gewachsener 
Bodenschichten und die damit verbundenen Veränderungen des Porenvolumens und 
Korngefüges. 

Hinweis des Fachdienstes Umwelt des Kreises Pinneberg 

Ergeben sich bei Erdarbeiten Hinweise auf Bodenverunreinigungen, schädliche Bo-
denveränderungen und/oder eine Altlast, so ist dieses der unteren Bodenschutzbehör-
de des Kreises Pinneberg unverzüglich nach § 2 des Landes-Bodenschutzgesetzes 
mitzuteilen, so dass Maßnahmen zur Gefahrermittlung und/ oder Gefahrenabwehr 
nach dem Bodenschutzrecht eingeleitet werden können. 

2.1.5 Schutzgut Wasser 

Oberflächengewässer 

Der Teich auf dem Gartengrundstück des Geflügelhofes (rund 600 m²) sowie der klei-
nere Folienteich etwa 50 m südlich davon bleiben erhalten. 

Ein bereits angelegter Entwässerungsgraben, der am rückwärtigen Rand der bisheri-
gen SO-U-Fläche verläuft, wird auf einer Länge von 160 m verfüllt. Zugleich werden 
mehr als 700 m Gräben für die Ableitung des Regenwassers neu angelegt, die das 
Gebiet in der Mitte durchziehen bzw. an den Außenrändern liegen. Dabei ist nach ge-
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ring verschmutztem Wasser von Dachflächen (Graben I und I.1) sowie normal ver-
schmutztem Regenwasser von den Hof- und Verkehrsflächen (Graben D, D 1 und D 2) 
zu unterscheiden (vgl. Abbildung auf Seite 8 sowie Wasserwirtschaftliches Konzept 
zum B-Plan Nr. 47 – 3. Änderung d + p, dänekamp und partner Beratende Ingenieure 
VBI, Pinneberg, März 2014). 

Mit diesen Gräben ist es möglich, das Niederschlagswasser zu sammeln und vor Ort 
zurückzuhalten bzw., soweit möglich, versickern zu lassen.  

Eingriffe und Beeinträchtigungen 

Das Schutzgut Wasser ist betroffen durch folgende unvermeidbare Eingriffe: 

 Verminderung der Grundwasserneubildungsrate 

 Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes 

 

Die unbebauten Flächen hatten bisher, trotz des hohen Grundwasserstandes, eine 
gewisse Funktion für die Grundwasserneubildung und besonders als Retentionsfläche 
übernommen. Künftig können die bebauten und vollversiegelten Flächen nicht mehr 
der natürlichen Versickerung dienen. Infolgedessen kommt es zu einer Beeinträchti-
gung des Bodenwasserhaushaltes und zu einer Verringerung der Grundwasserneubil-
dung. 

Durch ortsnahe Rückhaltung der Niederschläge in in zahlreichen Gräben und die ver-
zögerte Abgabe des Wassers an den Vorfluter wird jedoch eine Verdunstung ermög-
licht und damit der Eingriffsumfang minimiert. Zudem soll das anfallende unbelastete 
Oberflächenwasser, soweit möglich, zur Versickerung gebracht werden, um Beein-
trächtigungen zusätzlich deutlich zu reduzieren. 

2.1.6 Schutzgut Luft und Klima 

Allgemeine lufthygienische Situation 

Tagsüber sind die Flächen des Redders eher als Kaltluftentstehungsgebiete (bzw. 
Frischluftentstehungsgebiete) wirksam, nachts gilt dies vorrangig für die Grünlandflä-
chen. Vor dem Hintergrund des bereits existierenden Planungsrechtes hat das bisher 
noch als landwirtschaftliche Fläche genutzte Teilgebiet der F-Planänderung eine Be-
deutung als Kaltluftentstehungsgebiet, die verloren geht. 

Die angrenzenden Flächen des Redders und der damit verbundenen kleinen Gehölz- 
bzw. Waldfläche (außerhalb des Plangebietes) wirken in das Plangebiet hinein und 
sind ebenso für die bioklimatische Ausgangssituation bedeutsam. Diese Funktion bleibt 
erhalten, da auch der Redder in seinem Bestand gesichert ist. Ebenso bleiben auch die 
Gehölz- und Baumbestände im südwestlichen Teil des Geflügelhofes erhalten, die 
auch einen spürbaren Beitrag zur Verbesserung der bioklimatischen Ausgangssituation 
leisten. 

Als vorhandene Belastung der lufthygienischen und kleinklimatischen Situation sind die 
bestehenden versiegelten Flächen und besonders die Emissionen im Zuge des Stra-
ßenverkehrs auf der K 21 zu nennen. 

Die neuen zu überbauenden Flächen können ihre klimatische Schutz- und Regenerati-
onsfunktion für die Luftreinhaltung und den Temperaturausgleich nicht mehr wahrneh-
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men. Bei versiegelten Flächen kommt es zu stärkeren Aufheizungen und größerer 
Wärmeabstrahlung als bei begrünten Flächen, so dass sich die nächtliche Abkühlung 
verringert, woraus wiederum größere Temperaturmaxima resultieren. 

Außerdem vergrößert sich der Schadstoffausstoß und damit die Belastung der lufthygi-
enischen Situation. Dies betrifft generell die bisher unbebauten Flächen, die teilweise 
zu Verkehrsflächen umgewandelt werden. 

Die zu erwartenden Mehrbelastungen werden durch den angrenzenden Redder mit 
seiner Funktion als kleinräumiges Kaltluft- bzw. Frischluftentstehungsgebiet zumindest 
randlich abgemildert. Zudem ist anzunehmen, dass Ausstrahlungen vom Baugebiet in 
die naturnahen Umgebungsflächen kleinräumig begrenzt bleiben und sich allenfalls 
mikroklimatisch auswirken. Darüber hinaus sollen mit einer Durchgrünung des Bauge-
bietes positive Effekte generiert werden. 

Geruchs- und Staubbelastung durch landwirtschaftliche Betriebe 

Das Gutachten des TÜV Nord (Juni 2014/Mai 2015) hatte vor allem zur Aufgabe, die 
Geruchs- und Staubbelastung, die von dem Geflügelhof Neumann, einschließlich 
Schlachtung und Räucherei, ausgeht, zu untersuchen. Dabei wurde auch landwirt-
schaftliche Betriebe im näheren und weiteren Umfeld mit in die Betrachtung einbezo-
gen: drei Höfe mit Pferdehaltung und ein Betreib mit Rinderhaltung. 

Außerdem sollte die Belastung mit Schwebstaub hilfsweise zur Beurteilung der Bioae-
rosolbelastung berechnet und dargestellt werden. 

Aufgrund der Geflügelhaltung im Plangebiet ist im Plangebiet mit erheblichen Ge-
ruchsimmissionen gemäß der Geruchsimmissionsrichtlinie zu rechnen. 

Als Ergebnis des Gutachtens werden für Teile des Sondergebietes Umwelttechnik, die 
im direkten Umfeld der SO-Geflügelhof liegen, Einschränkungen für die Nutzung fest-
gesetzt. Dort sind betriebsgebundenes Wohnen und Gebäude mit ständigem Aufent-
halt von Personen nicht zulässig. Ein zeitweiliger Aufenthalt ist gleichwohl möglich 
ebenso wie auch Hallen ohne ständigen Aufenthalt, Zuwegungen und Parkplätze dort 
zulässig sind (vgl. Immissionsgutachten TÜV Nord, Juni 2014/Mai 2015). 

Darüber hinaus ist geplant, im Bereich der Gebäude, die bereits im SO-U-Gebiet er-
richtet wurden, festzulegen, dass dort Mikrofilter für Belüftungsanlagen eingebaut wer-
den, soweit Räume mit ständigem Aufenthalt von Personen, z.B. Werkstätten, inner-
halb des vom TÜV-Gutachten definierten Radius um den Geflügelhof liegen. Alternativ 
ist es auch möglich, diese Räume über Luft aus Bereichen zu versorgen, die unbelas-
tet sind. 

Unter diesen Voraussetzungen sind erhebliche negative Effekte für die lufthygienische 
Situation und für das Schutzgut Mensch nicht zu erwarten. 

2.1.7 Schutzgut Landschaft / Landschaftsbild 

Vorhandene Situation 

Bewertungen hinsichtlich potenzieller Auswirkungen auf das Landschaftsbild erfordern 
eine Flächenbetrachtung, die das Plangebiet umfasst und darüber hinaus reichen.  
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Prägend für das Landschafts- und Ortsbild sind besonders folgende Elemente: 

 Grünland als offene, unbebaute Fläche 

 Einzelbäume, Baum- und Gehölzgruppen 

 Redder als grüne Kulisse am Rand des Geltungsbereiches der 3. Änderung 

 Vorhandene, meist 1 geschossige Gebäude auf dem Gelände des Geflügelhofes 

 Gewerbe- und Streusiedlungsflächen in der Umgebung. 

 einzelne hoch aufragende bauliche Anlagen wie Werbepylone und Funkmasten, 
die in das Plangebiet hineinwirken. 

 

Charakteristisch für das Landschafts- und Ortsbild ist die vergleichsweise inhomogene 
Situation, wobei mehrere Elemente unterschiedlicher Charakteristik relativ dicht beiei-
nander liegen. Dazu zählt z.B. der Gebäudekomplex des Geflügelhofes im Südostteil 
des Plangebietes ebenso wie der markante Redder im Nordwesten und die offene, 
kaum untergliederte Grünlandfläche.  

Der Geflügelhof zeichnet sich einerseits durch markante Gehölz- und Baumbestände in 
den Binnenflächen und besonders am südwestlichen Rand aus. Zum anderen sind die 
Ost- und Südostseite weitgehend offen und ohne Eingrünung, so dass eine harmoni-
sche Einbindung zur unbebauten Landschaft fehlt. 

Am Rand des Geltungsbereiches überragen technische Bauwerke die maßstabgeben-
de Höhe der markanten Baumkronen des Redders: ein Funkmast und Werbepylone. 
Sie sind als punktuelle Störung des Landschaftsbildes zu betrachten die weit in das 
Gebiet hineinwirken. Dies gilt, soweit sie beleuchtet sind, auch nachts. 

Eingriffe und Beeinträchtigungen 

Aufgrund der Bebauung der bisherigen Grünlandfläche ändert sich das Erscheinungs-
bild der Landschaft und somit das Landschaftserleben. Statt des Blickes über die noch 
verbliebene offene und unbebaute Feldflur wird der Raum künftig durch Gebäude und 
Nebenanlagen der Sondergebiete bestimmt. 

Diese qualitative Änderung des Orts- und Landschaftsbildes ist insbesondere für An-
wohner einzelner Wohnhäuser sowie das Gartenbauzentrum Ellerhoop östlich der K 21 
relevant. 

Mit dem geplanten Knick parallel zur K 21 wird eine Abschirmung des Baugebietes er-
zielt, die insbesondere im südlichen Teil eine deutliche Verbesserung der derzeitigen 
Situation mit sich bringen wird. Für den nordöstlichen Teil kann eine gewisse abschir-
mende Wirkung durch den neuen Knick nach einigen Jahren erzielt werden. Dabei soll-
te der Abstand der künftigen Überhälter möglichst eng gewählt werden, da gerade die-
se Bäume die relativ größte Höhe innerhalb des Knicks erreichen und damit die beab-
sichtigte Eingrünung schaffen können.  

Im Sinne einer Perspektivverkürzung und einer guten Randeinfassung des Gebietes ist 
außerdem schon heute der in Teilen vorhandene Knick im Nordosten des Plangel-
tungsbereichs wirksam. Als Element mit einer deutlich wahrnehmbaren Raumwirkung 
schirmt der Redder das Gelände am Nordrand des Plangebietes, auch in der vegetati-
onsfreien Zeit, wirksam ab. 
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All dies trägt dazu bei, dass mittel- bis langfristig negative Auswirkungen auf das Land-
schaftsbild und das Landschaftserleben verringert werden können. 

2.1.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Es sind keine Kultur- und Sachgüter, wie z.B. wertvolle Bauten oder archäologische 
Fundstätten, im Planungsgebiet oder seiner Umgebung bekannt. Wenn während der 
Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist die Denk-
malschutzbehörde unverzüglich zu benachrichtigen und die Fundstelle bis zum Eintref-
fen der Fachbehörde zu sichern. Verantwortlich hier sind gem. § 14 DSchG (in der 
Neufassung vom 12. Januar 2012) der Grundstückseigentümer und der Leiter der Ar-
beiten (aus: Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes vom 17. 09. 2013). 

2.1.9 Wechselwirkungen 

Die zu erwartenden erheblichen Umweltauswirkungen des geplanten Vorhabens wer-
den einschließlich der Wechselwirkungen und Sekundäreffekte sowie der kumulativen 
Wirkungen und Entlastungseffekte betrachtet.  

Es lassen sich folgende Wechselwirkungen und Wirkketten aufzeigen: 

 Überbauung / Versiegelung / Abgrabungen 

 Verlust belebten Bodens mit seinen Regelungs-, Lebensraum- und Puffer- 
 funktionen 

 Überbauung / Versiegelung  

 Vernichtung offener Bodenstrukturen  

 Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses und Verringerung der Grundwasser-
 neubildungsrate 

 Temporäre Verdichtungen während der Bauzeit  

 Veränderung des Porenvolumen und des Korngefüges  

 Erhöhung des Oberflächenwasserabflusses und Verringerung der Grundwasser-
 neubildungsrate 

 Beeinträchtigung des Bodenwasserhaushaltes  

 Überbauung / Versiegelung 

 Erhöhung der Wärmeabstrahlung 

 Veränderung des lokalen Kleinklimas 

 Überbauung / Versiegelung  

 Vernichtung von Lebensräumen der Flora und Fauna 

 Überbauung / Versiegelung 

 Verlust des Bodens für die Nahrungsmittelproduktion 

 Inanspruchnahme einer bisher unbebauten Fläche 

 Veränderung des Erscheinungsbildes im Landschaftsraum 

 Bau von Stellplätzen 

 Erhöhung der Lärmbelastung 

 Erhöhung der Verschmutzungsgefahr durch Schadstoffeinträge in Boden und 
  Grundwasser. 
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2.2 PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI 
NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Bei Nichtdurchführung der Planung bestünde für die Erweiterung der SO-U-Gebiete 
kein Baurecht. Die Entwicklung des Gebietes, bezogen auf die Schutzgüter, würde sich 
nach der heutigen Nutzung der Fläche richten. Dadurch bliebe der „Status quo“ für die 
Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, Wasser, Luft und Klima, Landschaft 
sowie Kultur- und Sachgüter bestehen. 

Aufgabe jeglicher Nutzung 

Im Falle einer Aufgabe jeglicher anthropogener Nutzung würden sich auf den dann 
brach liegenden Flächen nach und nach eine Krautschicht und später eine Strauch-
schicht etablieren. Nach 20 bis 30 Jahren wäre ein Pionierwald zu erwarten, der sich 
über weitere Jahrzehnte zu einem stabilen Waldökosystem entwickeln würde. 

 

2.3 MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM AUS-
GLEICH DER NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN 

2.3.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 

Schutzgut Boden 

 Teilversiegelung auf untergeordneten Verkehrsflächen 

 Minimierung zusätzlicher Bodenversiegelung im Baubetrieb 

 

Schutzgut Wasser 

 Rückhaltung des anfallenden Niederschlagswassers in offenen Gräben 

  

Schutzgut Pflanzen und Tiere 

 Schutz und Erhalt des Gehölz- und Baumbestandes 

 Kein Bodenaushub, Bodenverdichtung und Materialablagerung im Bereich der 
Kronentraufe von Großbäumen. 
 

Schutzgut Landschaftsbild 

 Eingrünung der Bauflächen zu einem frühest möglichen Zeitpunkt 

 Modellierung der Mulde zur Regenwasserrückhaltung und der Gräben möglichst 
naturnah mit flachen und / oder wechselnden Böschungsneigungen. 

2.3.2 Maßnahmen zum Ausgleich  

Zur Eingriffskompensation sind adäquater Ausgleichsmaßnahmen bzw. -flächen erfor-
derlich. Der Ausgleich wird über eine entsprechende Fläche aus dem Ökokonto der 
Stadt Tornesch realisiert. 
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Fazit 

Die Ausgleichsmaßnahmen sind in ihrem Umfang und ihrer Qualität geeignet, eine 
ausreichende Kompensation für die mit dem Bauvorhaben verbundenen qualitativen 
und quantitativen Eingriffe zu erbringen. 

2.4 ANDERWEITIGE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN  

Für die Erweiterung des SO-Umwelttechnik kämen kaum vergleichbare, ebenso geeig-
nete Flächen in Frage. Der geplante Standort ist aus folgenden Gründen prädestiniert: 

 Die Fläche der 41. F-Planänderung schließt sich unmittelbar an das vorhandene  
SO-U-Gebiet an. 

 Der Standort verfügt über optimale Anschlüsse an das örtliche, regionale und über-
regionale Straßenverkehrsnetz 

 Das Umfeld des Plangebietes ist bereits durch gewerbliche Nutzungen bzw. ausge-
wiesene Sondergebiete geprägt. 

 

Daher wird ausschließlich der geplante Standort zur Realisierung des Vorhabens be-
vorzugt. In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, mit denen die 
Zielsetzungen der 41. F-Planänderung erfüllt werden könnten, bestehen nicht. 
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3.  ZUSÄTZLICHE ANG AB EN 

3.1 VERWENDETE TECHNISCHE VERFAHREN UND HINWEISE AUF 
SCHWIERIGKEITEN 

Um die Art und den Umfang der Umweltauswirkungen bestimmen und umweltfachlich 
prüfen zu können, wurden zunächst Bestandsaufnahmen für die Schutzgüter durchge-
führt. Zudem wurde eine Auswertung relevanter Fachplanungen, -gutachten und  
-gesetze vorgenommen. 

Nennenswerte Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben des Umwelt-
berichtes ergaben sich nicht. 

3.2 MASSNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG 

Nach Realisierung der Kompensationsmaßnahmen ist eine Erfolgskontrolle (Monito-
ring) gemäß § 4c BauGB vorgesehen. Im Rahmen des Monitoring überwacht die Stadt 
Tornesch die realisierten Maßnahmen. Dabei ist nach 3 bis 5 Jahren insbesondere 
festzustellen, ob die Maßnahmen dem Plan entsprechend umgesetzt wurden und die 
Pflanzungen angewachsen sind. 

Es ist erforderlich, die Flächen für „Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft“ auf Dauer für diese Zweckbindung zu sichern. 

3.3 ZUSAMMENFASSUNG 

3.3.1 Inhalt und Ziele der F-Planänderung 

 Schaffung der baurechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des SO-
Umwelttechnik 

 Integration des bestehenden Geflügelhofs in den Geltungsbereich der Flächen-
nutzungsplanänderung, um den Bestand des Betriebes planungsrechtlich abzusi-
chern und dem Betreiber weitere betriebszugehörige Wohngebäude zu ermögli-
chen. 

3.3.2 Bestehende Situation 

Lage im Raum 

Das Gebiet der 41. F-Planänderung umfasst rund 9 ha und liegt am äußersten östli-
chen Rand des Stadtgebietes von Tornesch in direkter Nachbarschaft zur Gemeinde 
Ellerhoop. 

Landschaftsbild 

Das Gebiet ist Teil einer weitgehend unbebauten, vor allem als Grünland und Geflü-
gelhof genutzten Zäsur im Siedlungsgefüge. Im Westen grenzen die vorhandenen, 
teilweise noch nicht bebauten Flächen des SO-Umwelttechnik an. Im Norden wird das 
Gebiet durch einen Redder begrenzt, der prägend ist für den Raum. Zu erwähnen ist 
auch der markante Baumbestand im Westteil des Geflügelhofes. 
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Pflanzen- und Tierlebensräume 

Unbebaute Grünlandflächen, beanspruchen den überwiegenden Anteil der Flächen der 
F-Planänderung sowie das Gelände des Geflügelhofes mit teilweise sehr dichtem, alt 
eingewachsenem Baum- und Gehölzbestand. Als wichtiger Tier- und Pflanzenlebens-
raum ist der Redder am Nordwestrand des Gebietes besonders zu erwähnen. 

Es sind nach § 21 LNatSchG geschützte Knicks bzw. ein Redder vorhanden. 

Betroffenheiten besonders und / oder streng geschützte Arten im Sinne des § 44 
BNatSchG sind im Bereich der künftigen Bauflächen nicht zu erwarten. 

Natürliche Grundlagen (Boden, Wasser, Klima) 

Der anzutreffende Boden ist relativ gering wasserdurchlässig. Daraus resultiert eine 
überwiegend geringe Eignung der Flächen zur Versickerung des Oberflächenwassers. 

Das Gebiet ist klimatisch, kleinräumig betrachtet, einem wirksamen Kaltluftentste-
hungsgebiet benachbart. 

3.3.3 Entwicklung des Umweltzustandes 

Eingriffe in Natur und Landschaft werden vor allem durch die Versiegelung von Boden 
verursacht. Hinzu kommen die zu kompensierenden Eingriffe in Vegetationsbestände 
(ohne Gehölzverluste), in das Landschaftsbild sowie den Bodenwasserhaushalt. 

3.3.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

Vermeidung und Verringerung 

Es sind folgende Minimierungsmaßnahmen vorgesehen: 

 Minimierung der Bodenversiegelungen (Teilversiegelung im Bereich der Stellplätze) 

 Rückhaltung des Regenwassers und, soweit möglich, Versickerung vor Ort 

 Eingrünung der Bauflächen an deren Außenrand 

 Gliederung der Stellplatzbereiche der KFZ durch Baumpflanzungen  

 Schutz und Erhalt des Gehölz- und Baumbestandes 

  

 

Ausgleich der Eingriffe 

Zum Ausgleich der Eingriffe in den Naturhaushalt werden Ausgleichsmaßnahmen au-
ßerhalb des Geltungsbereiches der 41. F-Planänderung im Rahmen des Ökokontos 
der Stadt Tornesch festgelegt. 

 


